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Liebe Leserinnen und Leser, 

in dieser Woche wurde die Ver-
waltungsvereinbarung zwischen 
dem Bund und den Ländern zum 
„Digitalpakt Schule 2019-2024“ 
vorgestellt.  

Thüringen wird bis zum Jahr 
2025 Bundesmittel in Höhe von 
rund 132 Mio. € erhalten.  

Das Geld wird trägerneutral ver-
teilt und soll u.a. zum Aufbau 
und zur Verbesserung der digi-
talen Vernetzung und der Lehr-
Lern-Infrastrukturen  in Schulen  
genutzt werden. Zudem ist die 
Anschaffung von digitalen Ar-
beitsgeräten wie Laptops und 
Tablets möglich.  

Jetzt kann der Digitalpakt zügig 
starten und die Mittel endlich 
fließen. 

 

Ihre 

475.000 Euro Fördermittel 

für Weimar  

Im Zuge des Bundesprogramms 

„Investitionen für nationale Kul-

tureinrichtungen in Ostdeutsch-

land“ erhält die Herzogin-Anna-

Amalia-Bibliothek in Weimar im 

Programmjahr 2019 eine Bundes-

förderung von 200.000 €. In den 

Programmjahren 2020/2021 sind 

weitere Bundesmittel in Höhe 

von bis zu 275.000 € vorgesehen. 

Bereits in den vergangenen Jah-

ren konnten Projekte in meinem 

Wahlkreis von einer Förderung 

durch das Bundesprogramm pro-

fitieren. Die aktuellen Bundes-

mittel dienen der Realisierung 

der Ausstellung „Cranach und die 

Memoria der Reformation“. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Schnellere Termine und 

bessere Versorgung  

Wir haben in dieser Woche das 

Terminservice- und Versorgungs-

gesetz beschlossen, um die bes-

sere medizinische Versorgung 

von GKV-Versicherten zu gewähr-

leisten.  

Erreicht werden soll das mit kür-

zeren Wartezeiten, einer besseren 

Unterstützung bei der Suche nach 

einem Arzttermin durch den Aus-

bau der Terminservicestellen (24-

Stunden-Erreichbarkeit, auch on-

line) und mit einem besseren 

Sprechstundenangebot bei Ärzten 

in eigener Praxis.  

Im Detail sieht der Gesetzentwurf 

vor, das Mindestsprechstunden-

angebot der Vertragsärzte für die 

Versorgung von gesetzlich versi-

cherten Patienten von 20 auf 25 

Stunden zu erhöhen. Gleichzeitig 

sollen Fachärzte künftig auch of-

fene Sprechstunden anbieten. Für 

diese zusätzlichen Leistungen 

werden die Ärzte auch zusätzlich 

vergütet.  

Mit dem Gesetz ist außerdem vor-

gesehen, den ländlichen Raum zu 

stärken. So sollen Ärzte, die in 

wirtschaftlich schwachen und 

vertragsärztlich unterversorgten 

ländlichen Räumen praktizieren, 

über regionale Zuschläge beson-

ders unterstützt werden und 

eventuell existierende Zulas-

sungssperren durch die Länder 

aufgehoben werden können.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Teilzeitmöglichkeit im 

Jugendfreiwilligendienst   

In dieser Woche haben wir das 

Gesetz zur Einführung einer Teil-

zeitmöglichkeit in den Jugend-

freiwilligendiensten sowie im 

Bundesfreiwilligendienst für Per-

sonen vor Vollendung des 27. Le-

bensjahres  auf den Weg gebracht.  

Teilzeit wird künftig möglich 

sein, wenn ein berechtigtes Inte-

resse vorliegt. Dies ist beispiels-

weise der Fall, wenn Auszubil-

dende ein eigenes Kind oder ei-

nen nahen Angehörigen zu be-

treuen haben, schwerbehindert 

sind und nicht die regelmäßige 
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tägliche oder wöchentliche Aus-

bildungszeit absolvieren können 

oder vergleichbare schwerwie-

gende Gründe gegeben sind.  

Dadurch wird die Teilnahme auch 

Menschen ermöglicht, die aus ge-

wichtigen Gründen keinem Dienst 

im Umfang einer Vollzeitbeschäf-

tigung nachgehen können.  

Die wöchentliche Dienstzeit be-

trägt dabei jedoch mindestens 20 

Stunden.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fahrverbote  vermeiden 

Künftig sollen Fahrverbote, sofern 

die NOx-Grenzwerte von 50 μg/m³ 

Luft im Jahresmittel nicht 

überschritten werden, nicht 

zwingend erforderlich sein. 

Hierfür haben wir das Bundes-

Immissionsschutzgesetz ange-

passt. Bei nur geringfügigen Über-

schreitungen der derzeitigen 

Grenzwerte sollen andere Maß-

nahmen für saubere Luft ausrei-

chen. 

Gleichwohl können die zuständi-

gen Landesbehörden weiterhin 

künftig im Einzelfall Fahrverbote 

aussprechen, wenn die Grenzwer-

te trotz der Maßnahmen nicht 

eingehalten werden.  

Zudem wird geregelt, dass be-

stimmte Fahrzeuge mit geringen 

Stickstoffoxidemissionen von 

Verkehrsverboten ausgenommen 

werden.  

Somit wird auch die erforderliche 

Rechtssicherheit für Fahrzeuge 

mit einer geeigneten Hardware-

Nachrüstung geschaffen.   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Meldung von  

Hygieneverstößen 

Behörden sind zukünftig dazu ver-

pflichtet, Verstöße von Gastrono-

miebetrieben zu veröffentlichen, 

wenn ein Bußgeld von mindes-

tens 350 Euro zu erwarten ist.  

Hiervon ausgenommen sind Ver-

stöße gegen bauliche Anforderun-

gen sowie Aufzeichnungs- oder 

Mitteilungspflichten, wenn diese 

Verstöße nicht zu besonders nach-

teiligen Folgen für einzelne Ver-

braucher führen oder nicht eine 

Vielzahl von Verbrauchern betrof-

fen sind.  

Sobald der Unternehmer der Be-

hörde die Beseitigung des Mangels 

angezeigt hat, hat die Behörde dies 

unverzüglich zu überprüfen und 

dann den entsprechenden Hin-

weis auf die Behebung des Man-

gels zu veröffentlichen. Dies hat 

in der gleichen Form wie die Ver-

öffentlichung selbst zu erfolgen.  

Die Löschungsfrist für Veröffentli-

chungen beträgt sechs Monate.  

Parallel zu der Gesetzesänderung 

fordern wir die Bundesregierung 

dazu auf, schnellstmöglich mit 

den Ländern im Rahmen der ge-

meinsamen Bund-Länder-Arbeits-

gruppe einen bundesweit einheit-

lichen Bußgeldkatalog zu schaf-

fen.  

Durch die hohen Hürden der Ver-

öffentlichungen schützen wir Un-

ternehmen vor unberechtigter An-

prangerung.  
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 Internationaler Frauentag 

Anlässlich des internationalen Frauentages war ich am 8. März mit 

vielen engagierten Stadtratskandidatinnen an den Infoständen in 

Erfurt und in Weimar unterwegs.  

  


